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Allgemeine Verfügungen und Rundverfügungen

Gefangenentransportvorschrift (GTV)

Allgemeine Verfügung der Ministerin der Justiz
zur Änderung 

der Allgemeinen Verfügung vom 22. März 2002

Vom 22. September 2022
 (4460-IV.003)

I.

Nummer 9 Absatz 3 der durch die Allgemeine Verfügung vom  
22. März 2002 (JMBl. S. 57), die zuletzt durch die Allgemeine 
Verfügung vom 20. Januar 2020 (JMBl. S. 10) geändert worden 
ist, für das Land Brandenburg in Kraft gesetzten bundeseinheit-
lichen Gefangenentransportvorschrift (GTV) wird wie folgt 
geändert:

1. In Satz 2 werden nach dem Wort „Tiere“ das Komma durch 
das Wort „und“ ersetzt und die Wörter „sowie Geld oder 
Wertsachen“ gestrichen.

2. Folgender Satz 4 wird angefügt:

 „Wertsachen und Geld können im Sammeltransport mitbe-
fördert werden, wenn sie in geeigneten und verplombten 
Behältnissen transportiert werden und die Aushändigung 
gegenseitig dokumentiert wird.“

II.

Diese Allgemeine Verfügung tritt am 1. Oktober 2022 in Kraft.

Potsdam, den 22. September 2022

Die Ministerin der Justiz

Susanne Hoffmann

Angelegenheiten der Notarinnen und Notare

Allgemeine Verfügung der Ministerin der Justiz
zur Änderung

der Allgemeinen Verfügung vom 6. Mai 2014

Vom 22. September 2022
(3835-I.005)

I.

Die Allgemeine Verfügung des Ministers der Justiz über Ange-
legenheiten der Notarinnen und Notare vom 6. Mai 2014 (JMBl. 
S. 68), die zuletzt durch die Allgemeine Verfügung vom 16. Mai 
2017 (JMBl. S. 42) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Abschnitt I wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

„2. Die Ausschreibung von Notaranwärterstellen erfolgt 
in der Regel zweimal jährlich im zeitlichen Zusam-
menhang mit den zweiten juristischen Staatsprü-
fungen des Gemeinsamen Juristischen Prüfungs-
amtes des Länder Berlin und Brandenburg. Sie 
werden unter Angabe der Bewerbungsfrist, die drei 
Wochen nicht unterschreiten soll, im Justizministe-
rialblatt für das Land Brandenburg veröffentlicht.“

b) Nummer 3 wird aufgehoben.

c) Die Nummern 4 bis 11 werden die Nummern 3 bis 10.

d) In der neuen Nummer 3 werden die Wörter „Ziffer II 
Nummer 3 Buchstabe a bis d und f bis m“ durch die 
Wörter „Abschnitt II Nummer 3 Buchstabe a bis l“ er-
setzt.

e) In Satz 2 der neuen Nummer 4 wird das Wort „Ziffer“ 
durch das Wort „Abschnitt“ ersetzt.

f) Die neue Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

„5. Der ausgewählte Bewerber hat vor seiner Einstel-
lung auf seine Kosten ein amtsärztliches Gutachten 
über seine gesundheitliche Eignung zum Notarbe-
ruf vorzulegen, das nicht älter als drei Monate sein 
sollte. Das Ministerium der Justiz holt zu seiner 
Person eine unbeschränkte Auskunft aus dem 
Bundeszentralregister ein.“

g) In der neuen Nummer 9 Satz 2 werden die Wörter „mit 
einem Entscheidungsvorschlag“ gestrichen.

2. Abschnitt II wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 Satz 4 werden nach dem Wort „Justizmi-
nisterialblatt“ die Wörter „für das Land Brandenburg“ 
eingefügt.

b) Nummer 3 wird wie folgt geändert:

aa) Der Wortlaut von Buchstabe e wird durch den Wort-
laut von Buchstabe m und der Wortlaut von Buch-
stabe m wird durch den Wortlaut von Buchstabe e 
ersetzt.

bb) In Buchstabe f werden nach dem Wort „Ermitt-
lungsverfahren,“ die Wörter „ein Disziplinarver-
fahren,“ eingefügt.

cc) Buchstabe g wird wie folgt gefasst:

„g. eine Erklärung darüber, ob über das Vermögen 
des Bewerbers ein Insolvenzverfahren eröffnet 
oder er in das Schuldnerverzeichnis (§ 882b der 
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Zivilprozessordnung) eingetragen ist und ob 
seine Vermögensverhältnisse geordnet sind,“.

dd) In Buchstabe h werden nach dem Wort „Dienststelle“ 
die Wörter „oder Körperschaft“ eingefügt und das 
Wort „Dienstverhältnis“ durch die Wörter „Dienst-, 
Mitgliedschafts- oder Arbeitsverhältnis“ ersetzt.

ee) Buchstabe k wird wie folgt gefasst:

„k. Kopien der Zeugnisse über die Befähigung 
zum Richteramt nach dem Deutschen Richter-
gesetz (erste Prüfung, zweite Staatsprüfung) 
oder Nachweise für die in § 117b der Bundes-
notarordnung genannten Anforderungen,“.

c) Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

„5. Bei Bewerbungen von Notarassessoren hat die 
Notarkammer auf Anforderung des Ministeriums 
der Justiz eine Beurteilung des Bewerbers zu er-
stellen und vorzulegen.“

d) Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

„6. Die Notarkammer übermittelt dem Ministerium der 
Justiz eine Stellungnahme zu den eingegangenen 
Bewerbungen, die eine mit Gründen versehene 
Auswahlempfehlung enthält. Die Stellungnahme 
soll spätestens sechs Wochen nach Ablauf der Be-
werbungsfrist eingegangen sein.“

e) Nach Nummer 6 wird folgende Nummer 6a eingefügt:

„6a. Das Ministerium der Justiz kann von dem ausge-
wählten Bewerber vor seiner Ernennung nach Maß-
gabe von § 5 Absatz 3 der Bundesnotarordnung die 
Vorlage eines ärztlichen Gutachtens verlangen und 
zu seiner Person eine unbeschränkte Auskunft aus 
dem Bundeszentralregister einholen. Als Arzt, der 
das Gutachten erstatten soll, ist in der Regel der 
Amtsarzt zu bestimmen.“

f) In Nummer 8 Satz 1 wird das Wort „Bestallungsurkun-
de“ durch das Wort „Bestellungsurkunde“ ersetzt.

3. Abschnitt III wird wie folgt geändert:

a) Nummer 1 wird wie folgt geändert:

aa) Absatz 2 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. die Genehmigung der Amtsniederlegung zum 
Zweck der Betreuung oder Pflege (§ 48b der 
Bundesnotarordnung) und aus gesundheit-
lichen Gründen (§ 48c der Bundesnotarord-
nung).“

bb) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aaa) In Nummer 3 wird das Wort „am“ durch die 
Wörter „innerhalb einer bestimmten Entfer-
nung zum“ ersetzt.

bbb) Nummer 7 wird wie folgt gefasst:

„7. die Entscheidung über eine vorläufige 
Amtsenthebung des Notars, die dadurch 
notwendige Bestellung einer Notarvertre-
tung und den Widerruf der Bestellung  
(§§ 54, 39 Absatz 2 und § 40 Absatz 3 der 
Bundesnotarordnung).“

ccc) Nummer 8 wird aufgehoben.

b) Nummer 2 wird wie folgt geändert:

aa) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „2. Verhinderung bei der Ausübung der Amtstätig-
keit; Amtsniederlegung nach den §§ 48b und 48c 
der Bundesnotarordnung“.

bb) Der Wortlaut wird Absatz 1.

cc) Folgender Absatz 2 wird angefügt:

 „(2) Notarinnen oder Notare, die ihr Amt zum Zweck 
der Betreuung oder Pflege oder aus gesundheitlichen 
Gründen (§§ 48b und 48c der Bundesnotarordnung) 
niederlegen wollen, haben einen Antrag auf Amts-
niederlegung auf dem Dienstweg an das Ministerium 
der Justiz zu richten. Im Fall der Amtsniederlegung 
zum Zweck der Betreuung oder Pflege soll der An-
trag, soweit möglich, sechs Monate im Voraus und 
unter Angabe des voraussichtlichen Zeitraums der 
Amtsniederlegung gestellt werden. Im Fall der 
Amtsniederlegung aus gesundheitlichen Gründen ist 
die ärztliche Bescheinigung nach § 48c Absatz 1 und 
2 der Bundesnotarordnung beizufügen.“

c) Nummer 3 wird wie folgt geändert:

aa) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „3. Notarvertretung“.

bb) Die Absätze 1 und 5 werden aufgehoben.

cc) Die Absätze 2 bis 4 werden die Absätze 1 bis 3, die 
Absätze 6 bis 9 werden die Absätze 4 bis 7.

dd) Der neue Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) In Satz 1 werden die Wörter „eines Vertreters“ 
durch die Wörter „einer Notarvertretung“ er-
setzt.

bbb) In Satz 2 werden die Wörter „eine Vertreter-
bestellung nicht erfolgen“ durch die Wörter 
„eine Notarvertretung nicht bestellt werden“ 
ersetzt.

ee) Der neue Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aaa) In Satz 1 werden die Wörter „zum Vertreter“ 
durch die Wörter „zur Vertretung“ ersetzt.
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bbb) In Satz 2 werden die Wörter „Zum Notarver-
treter“ durch die Wörter „Zur Vertretung“ 
ersetzt.

ff) Der neue Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aaa) In Satz 1 werden die Wörter „Ein ständiger 
Vertreter“ durch die Wörter „Eine ständige 
Vertretung“ ersetzt.

bbb) In Satz 3 werden die Wörter „eines ständigen 
Vertreters“ durch die Wörter „einer ständigen 
Vertretung“ ersetzt.

gg) Im neuen Absatz 4 werden die Wörter „eines stän-
digen Vertreters“ durch die Wörter „einer ständigen 
Vertretung“ ersetzt.

hh) Der neue Absatz 5 wird wie folgt geändert:

aaa) In Satz 1 werden die Wörter „des Vertreters“ 
durch die Wörter „der Vertretung“ ersetzt.

bbb) In Satz 2 werden die Wörter „den Vertreter, 
seine“ durch die Wörter „die Vertretung, ihre“ 
ersetzt.

ii) Im neuen Absatz 6 wird das Wort „Vertreterbestel-
lung“ durch die Wörter „Bestellung der Notarver-
tretung“ ersetzt.

jj) Im neuen Absatz 7 wird die Angabe „§ 33 Absatz 6“ 
durch die Angabe „§ 19 Absatz 5“ ersetzt.

d) In Nummer 4 Absatz 2 und 4 wird jeweils das Wort 
„Bestallungsurkunde“ durch das Wort „Bestellungsur-
kunde“ ersetzt.

e) Nummer 6 wird wie folgt geändert:

aa) Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

 „6. Unterhaltung mehrerer Geschäftsstellen, Abhal-
tung auswärtiger Sprechtage, Urkundstätigkeiten 
außerhalb des Amtsbereichs und des Amtsbezirks“.

bb) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „sind ausge-
schlossen“ durch die Wörter „sollen in der Regel 
unterbleiben“ ersetzt.

cc) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

 „(2) Alle Urkundstätigkeiten außerhalb des Amts-
bereichs hat der Notar der Notarkammer unverzüg-
lich unter Angabe der Gründe mitzuteilen. Ist nach 
Prüfung der Notarkammer das Tätigwerden außer-
halb des Amtsbereichs nach § 10a Absatz 2 der 
Bundesnotarordnung nicht geboten, leitet die 
Notarkammer den Vorgang an den Präsidenten des 
Landgerichts weiter, in dessen Bezirk der Notar 
seinen Amtssitz hat.“

dd) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Absät-
ze 3 und 4.

ee) In dem neuen Absatz 4 wird die Angabe „2“ durch 
die Angabe „3“ ersetzt.

f) Nummer 7 wird wie folgt geändert:

aa) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

 „(3) Über Ausnahmen und Genehmigungen nach  
§ 8 Absatz 1 und 3 der Bundesnotarordnung ent-
scheidet die zuständige Aufsichtsbehörde nach 
Anhörung der Notarkammer. Genehmigungen nach 
§ 8 Absatz 3 der Bundesnotarordnung können mit 
Nebenbestimmungen verbunden werden.“

bb) In Absatz 5 werden die Wörter „den für die Ertei-
lung der Genehmigung zuständigen Stellen“ durch 
die Wörter „der für die Erteilung der Genehmigung 
zuständigen Stelle“ ersetzt.

g) In Nummer 8 Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „(a. D.)“ 
gestrichen.

h) Nummer 9 wird wie folgt geändert:

aa) In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort „Ermah-
nung“ die Wörter „in Kopie“ eingefügt.

bb) In Absatz 5 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Notarkammer“ die Wörter „in Kopie“ eingefügt.

i) Nummer 11 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 wird die Angabe „§ 47 Nummer 1“ durch 
die Angabe „§ 48a“ ersetzt.

bb) In Satz 4 wird die Angabe „(a. D.)“ gestrichen.

4. Abschnitt IV wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2 wird wie folgt geändert:

aa) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aaa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „des 
Landgerichts“ die Wörter „(Notare) bzw. dem 
Präsidenten des Oberlandesgerichts (Notaras-
sessoren)“ eingefügt.

bbb) Satz 4 wird aufgehoben.

bb) In Absatz 4 werden die Wörter „beglaubigten Ab-
schriften“ durch das Wort „Kopien“ ersetzt.

b) Nummer 4 wird wie folgt geändert:

aa) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

 „(1) Die Tilgung von Vorgängen und Eintragungen 
in den Personalakten richtet sich nach den gesetz-
lichen Vorschriften.“

bb) In Absatz 2 Satz 2 wird der Punkt am Ende durch 
die Wörter „soweit gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist.“ ersetzt.
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5. In Abschnitt V Nummer 2 wird die Angabe „Absatz 6“ durch 
die Angabe „Absatz 5“ ersetzt.

6. Die Anlagen werden wie folgt geändert:

a) In der Bezeichnung der Anlagen 2, 3 und 4 wird jeweils 
das Wort „Bestallungsurkunde“ durch das Wort „Bestel-
lungsurkunde“ ersetzt.

b) In den Anlagen 2, 3 und 4 wird jeweils das Wort „Be-
stallungsurkunde“ durch das Wort „Bestellungsurkunde“ 
ersetzt.

II.

Diese Allgemeine Verfügung tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung im Justizministerialblatt für das Land Brandenburg in 
Kraft.

Potsdam, den 22. September 2022

Die Ministerin der Justiz

Susanne Hoffmann

Personalnachrichten

Ordentliche Gerichtsbarkeit

Ernannt:
zum Justizoberamtsrat – A 14 –: Justizoberamtsrat Sascha 
Pantuschky in Cottbus; zur Justizamtsrätin/zum Justizamts-
rat: Justizamtfrau Jana Götte und Justizamtmann Frank Pioch 
in Brandenburg an der Havel; zur Justizamtfrau: Justizoberin-
spektorin Andrea Marschall in Brandenburg an der Havel; zur 
Justizhauptsekretärin: Justizobersekretärin Marina Wunderlich 
in Potsdam

Versetzt:
Direktorin des Amtsgerichts Annett Schulze vom Amtsgericht 
Bad Freienwalde (Oder) unter Übertragung des Amtes einer Rich-
terin am Oberlandesgericht an das Brandenburgische Oberlandes-
gericht in Brandenburg an der Havel; Richter am Amtsgericht 
Oliver Beer vom Amtsgericht Siegburg unter Übertragung des 
Amtes eines Richters am Landgericht an das Landgericht Cottbus

Ruhestand:
Richterin am Oberlandesgericht Ulrike Kaesbach aus Branden-
burg an der Havel; Richterin am Amtsgericht Manuela Fritz aus 
Oranienburg

Staatsanwaltschaften

Ernannt: 
zur Oberstaatsanwältin: Vorsitzende Richterin am Landgericht 
Dorothee Prüfer bei der Generalstaatsanwaltschaft; zur Staats-
anwältin (Richterin auf Probe): Assessorin Laura Mattis in 

Cottbus, Assessorin Pauline Haarmann in Potsdam; zur Ober-
amtsanwältin: Amtsanwältin Sandra Kurzweil und Amtsanwäl-
tin Sabine Karl in Potsdam 

Ruhestand: 
Oberstaatsanwalt Michael Roscheck aus Potsdam; Staatsanwalt 
Wolfgang Bruse und Staatsanwalt Dirk Niemann aus Potsdam

Verwaltungsgerichtsbarkeit

Ernannt:
zum Vizepräsidenten des Verwaltungsgerichts: Vorsitzender 
Richter am Verwaltungsgericht Fabian Eidtner in Potsdam

Arbeitsgerichtsbarkeit

Ernannt:
zur Direktorin des Arbeitsgerichts: Richterin am Arbeitsge-
richt Dr. Ulrike Heither in Cottbus

Justizvollzug

Ernannt:
zum Justizvollzugshauptsekretär – A 8 – (Beamter auf Le-
benszeit): Justizvollzugshauptsekretär Marcus Gränitz, Justiz-
vollzugshauptsekretär Carsten Charlette und Justizvollzugs-
hauptsekretär Alexander Schiemenz bei der Justizvollzugsanstalt 
Cottbus-Dissenchen 
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Ministerium der Justiz

I.

Im Justizministerialblatt für das Land Brandenburg vom  
15. Juli 2022 ist folgende Stellenausschreibung erfolgt:

„Es wird Bewerbungen für die folgende[...] Stelle[...] entgegen-
gesehen:

[...]

– bei dem Landgericht Frankfurt (Oder)

 eine Stelle für eine Vorsitzende Richterin oder einen Vor-
sitzenden Richter am Landgericht 

 (Besoldungsgruppe R 2 BbgBesO).

Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis-
terin der Justiz vom 26. November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im JMBl. für das Land Brandenburg vom  
17. Dezember 2007, S. 180 ff., Bezug genommen.

Eine Teilzeitbeschäftigung ist unter den Voraussetzungen der  
§§ 4 und 5 BbgRiG möglich. 

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei glei-
cher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berücksichtigt. 

Da in diesem Bereich Frauen unterrepräsentiert sind, sind sie 
besonders aufgefordert, sich zu bewerben (§ 7 Absatz 4 LGG 
Brandenburg).

Bewerbungen sind bis zum 15. August 2022 auf dem Dienstweg 
an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, Hein-
rich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, zu richten.

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit einer Einsichtnahme in ihre 
Personalakten durch die Mitglieder des Präsidialrates und des 
Richterwahlausschusses einverstanden sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Bewerberinnen und 
Bewerber eine Mitteilung des Bundesarchivs – Stasi-Unterla-
gen-Archiv – zur Feststellung einer hauptamtlichen oder inof-
fiziellen Tätigkeit für den Staatssicherheitsdienst der ehemaligen 
Deutschen Demokratischen Republik eingeholt wird.“

Auf diese Ausschreibung sind bisher keine Bewerbungen von 
Frauen eingegangen. Da in diesem Bereich Frauen unterreprä-
sentiert sind, wird hiermit gemäß § 7 Absatz 4 Satz 2 des Ge-
setzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentli-
chen Dienst im Land Brandenburg diese Ausschreibung erneut 
veröffentlicht. Frauen werden nochmals besonders aufgefordert, 
sich zu bewerben.

Bewerbungen sind bis zum 15. November 2022 auf dem Dienst-
weg an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, 
Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, zu richten. 

II.

Es wird Bewerbungen für die folgenden Stellen entgegengese-
hen:

– bei dem Amtsgericht Bad Freienwalde (Oder)

 eine Stelle für eine Direktorin oder einen Direktor des 
Amtsgerichts

 (Besoldungsgruppe R 2 BbgBesO)

– bei dem Landgericht Frankfurt (Oder)

 eine Stelle für eine Richterin oder einen Richter am Land-
gericht

 (Besoldungsgruppe R 1 BbgBesO)

– bei dem Landgericht Potsdam

 eine Stelle für eine Richterin oder einen Richter am Land-
gericht

 (Besoldungsgruppe R 1 BbgBesO)

– bei dem Amtsgericht Brandenburg an der Havel

 eine Stelle für eine Richterin oder einen Richter am Amts-
gericht 

 (Besoldungsgruppe R 1 BbgBesO).

Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis-
terin der Justiz vom 26. November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im JMBl. für das Land Brandenburg vom  
17. Dezember 2007, S. 180 ff., Bezug genommen.

Eine Teilzeitbeschäftigung ist unter den Voraussetzungen der  
§§ 4 und 5 BbgRiG möglich. 

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berück-
sichtigt. 

Die Ausschreibung der Stellen richtet sich ausschließlich an 
Richterinnen und Richter, die bereits im Justizdienst des Landes 
Brandenburg beschäftigt sind. 

Hinsichtlich der Stelle für eine Direktorin oder einen Direktor 
des Amtsgerichts sind Frauen besonders aufgefordert sich zu 
bewerben, da sie in diesem Bereich unterrepräsentiert sind (§ 7 
Absatz 4 LGG Brandenburg).

Die Ausschreibung der Stellen für eine Richterin oder einen 
Richter am Amtsgericht sowie für Richterinnen oder Richter am 
Landgericht richtet sich ausschließlich an Richterinnen und 
Richter auf Probe aus der ordentlichen Gerichtsbarkeit des Lan-
des Brandenburg. 

Bewerbungen sind bis zum 15. November 2022 auf dem Dienst-
weg an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, 
Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, zu richten.

Ausschreibungen
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Die Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit einer Einsichtnahme in ihre 
Personalakten durch die Mitglieder des Präsidialrates und des 
Richterwahlausschusses einverstanden sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Bewerberinnen und 
Bewerber bei Stellen ab der Besoldungsgruppe R 2 BbgBesO 
eine Mitteilung des Bundesarchivs – Stasi-Unterlagen-Archiv – 
zur Feststellung einer hauptamtlichen oder inoffiziellen Tätigkeit 
für den Staatssicherheitsdienst der ehemaligen Deutschen Demo-
kratischen Republik eingeholt wird.

III.

Im Justizministerialblatt für das Land Brandenburg vom 15. Au-
gust 2022 ist folgende Stellenausschreibung erfolgt:

„Es wird Bewerbungen für die folgende Stelle entgegengesehen:

– bei der Generalstaatsanwaltschaft des Landes Brandenburg

 eine Stelle für eine Oberstaatsanwältin oder einen Ober-
staatsanwalt

 (Besoldungsgruppe R 2 BbgBesO).

Wegen der an die Bewerberinnen und Bewerber zu stellenden 
Anforderungen wird auf die Allgemeine Verfügung der Minis-
terin der Justiz vom 26. November 2007 (AnforderungsAV), 
veröffentlicht im JMBl. vom 17. Dezember 2007, S. 180 ff., 
Bezug genommen.

Da in diesem Bereich Frauen unterrepräsentiert sind, sind sie 
besonders aufgefordert, sich zu bewerben. 

Eine Teilzeitbeschäftigung ist nach Maßgabe der beamtenrecht-
lichen Regelungen (§§ 78 ff. des Landesbeamtengesetzes) möglich.

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung, Befähigung und Leistung bevorzugt berück-
sichtigt. 

Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Bedienstete 
der Besoldungsgruppe R1, die bereits im staatsanwaltlichen 
Dienst des Landes Brandenburg beschäftigt sind.

Bewerbungen sind bis zum 15. September 2022 auf dem Dienst-
weg an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, 
Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, zu richten. 

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit einer Einsichtnahme in ihre 
Personalakten – auch durch die Mitglieder des Gesamtstaatsan-
waltsrates – einverstanden sind.“

Auf diese Ausschreibung sind bisher keine Bewerbungen von 
Frauen eingegangen. Da in diesem Bereich Frauen unterreprä-
sentiert sind, wird hiermit gemäß § 7 Absatz 4 Satz 2 des Ge-
setzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentli-
chen Dienst im Land Brandenburg diese Ausschreibung erneut 
veröffentlicht. Frauen werden nochmals besonders aufgefordert, 
sich zu bewerben.

Bewerbungen sind bis zum 15. November 2022 auf dem Dienst-
weg an das Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg, 
Heinrich-Mann-Allee 107, 14473 Potsdam, zu richten.

Brandenburgisches Oberlandesgericht

Es wird Bewerbungen für folgende Funktionsstelle entgegen-
gesehen:

bei dem Landgericht Potsdam
eine Stelle

für die stellvertretende Geschäftsleiterin oder 
den stellvertretenden Geschäftsleiter.

Arbeitsgebiet:  Aufgaben der stellvertretenden Ge-
schäftsleiterin bzw. des stellvertre-
tenden Geschäftsleiters im Sinne der 
Geschäftsstellenordnung ordG-StA 
vom 26. September 2016 (2325-I.005)

Bewertung der Stelle:  bis Besoldungsgruppe A 13 BbgBesO
  Die Besetzung erfolgt nach Maßgabe 

der haushaltsrechtlichen Vorausset-
zungen.

  
besetzbar: zum 1. August 2023

Formale Anforderungen: 

Befähigung für das Rechtspflegeramt und Erfüllung der entspre-
chenden laufbahnrechtlichen Voraussetzungen.

Fachliche Anforderungen: 

Besondere Personalführungs- und Leitungskompetenz, insbe-
sondere Fähigkeit zur Anleitung, Motivierung und Führung von 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie besondere Flexibilität 
und Durchsetzungsvermögen.

Fundierte Kenntnisse im/in:

– Beamtenrecht,
– Laufbahnrecht,
– Besoldungs- und Versorgungsrecht,
– Tarifrecht,
– Vergütungs- und Entgeltrecht,
– Beurteilungsrecht,
– Personalvertretungsrecht,
– Schwerbehindertenrecht,
– der Aktenordnung und den Geschäftsgangbestimmungen.

Fundierte Grundkenntnisse im/in:

– Disziplinar- und Arbeitsrecht,
– Reise- und Umzugskostenrecht,
– Beihilferecht,
– Landeshaushaltsrecht,
– Beschaffungswesen und Ausschreibungsrecht,
– Bau- und Liegenschaftswesen einschließlich 
– allen Angelegenheiten der Hausverwaltung,
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– Bereich der Personalbedarfsberechnung und des Personal-
einsatzes unter besonderer Berücksichtigung der Pebb§y-
Grundsätze, 

– EDV- und IT-Angelegenheiten. 

Mehrjährige praktische Erfahrungen in verschiedenen Bereichen 
der Justizverwaltung und der Gerichtsorganisation, insbesonde-
re in der Personalverwaltung, im Organisationsbereich und in 
Hausverwaltungsangelegenheiten sowie in den Geschäftsabläu-
fen der gerichtlichen Praxis werden vorausgesetzt.

Darüber hinaus wird eine überdurchschnittlich ausgeprägte per-
sönliche und soziale Kompetenz entsprechend der im Personal-
entwicklungskonzept für Führungskräfte des nichtrichterlichen 
Dienstes im Geschäftsbereich des Brandenburgischen Oberlan-
desgerichts festgelegten Kriterien erwartet.

Diese Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Bewerbe-
rinnen und Bewerber aus dem Geschäftsbereich des Ministeri-
ums der Justiz des Landes Brandenburg.

Der Präsident des Brandenburgischen Oberlandesgerichts hat 
sich die berufliche Förderung von Frauen zum Ziel gesetzt und 
lädt Frauen ausdrücklich zu einer Bewerbung ein. 

Schwerbehinderte Bewerberinnen und Bewerber werden bei 
gleicher Eignung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
bevorzugt berücksichtigt. 

Die Besetzung der Position ist grundsätzlich auch mit Teilzeit-
kräften möglich. Teilzeitwünsche von Interessentinnen und In-
teressenten sowie deren Vereinbarkeit mit der Position werden 
im konkreten Einzelfall geprüft.

Die Bewerberinnen und Bewerber sollen ihrer Bewerbung die 
Erklärung beifügen, dass sie mit einer Einsicht in die Personal-
akten – auch durch die Mitglieder der Personalvertretungen – 
einverstanden sind.

Bewerbungen sind innerhalb von vier Wochen nach der Veröf-
fentlichung auf dem Dienstweg an den Präsidenten des Bran-
denburgischen Oberlandesgerichts, Gertrud-Piter-Platz 11, 
14770 Brandenburg an der Havel zu richten.

Justizakademie des Landes Brandenburg

Die Justizakademie des Landes Brandenburg (JAK) sucht – 
vorbehaltlich der haushalterischen Voraussetzungen – zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt für eine Abordnung mit dem Ziel 
der späteren Versetzung

eine Sachbearbeiterin bzw. einen Sachbearbeiter 
für die Fort- und Ausbildung

(bis Besoldungsgruppe A 11 BbgBesO).

Der Dienstort ist Königs Wusterhausen. Die Arbeitszeit beträgt 
40 Stunden je Woche.

Aufgabengebiet:

Der Stelleninhaberin/dem Stelleninhaber obliegen u. a. folgende 
Aufgaben:

– Mitwirkung in Grundsatzangelegenheiten der Justizfortbil-
dung,

– Mitwirkung bei der Jahresprogrammplanung in der Justiz-
fortbildung,

– selbständige fachliche Konzeption und Organisation von 
Fortbildungsveranstaltungen, insbesondere im Bereich des 
gehobenen Dienstes für alle Gerichtsbarkeiten und für die 
Staatsanwaltschaften, des Gerichtsvollzieherdienstes, von 
IT-Schulungen und von laufbahnübergreifenden Angeboten; 
jeweils einschließlich Referentengewinnung und deren ver-
tragliche Bindung, 

– ständige grundsätzliche und fachspezifische Bedarfsanalyse 
unter Einbeziehung von Fachliteratur, Gesetzgebung, Recht-
sprechung und Evaluationsergebnissen,

– Hauptsachbearbeitung in Ausbildungsangelegenheiten der 
Landesjustiz, soweit der Justizakademie diesbezügliche Zu-
ständigkeiten übertragen sind oder künftig übertragen wer-
den sollen; insbesondere im Hinblick auf die anstehende 
Neustrukturierung der Justizausbildung des mittleren Justiz-
dienstes und des Justizwachtmeisterdienstes, 

– Hauptsachbearbeitung in Bibliotheksangelegenheiten (An-
forderungen von juristischer Fachliteratur zur Aufrechter-
haltung eines aktuellen Bibliotheksbestandes),

– weiterer/-e Ansprechpartner/Ansprechpartnerin für System-
verwaltung und IT-Technik,

– Öffentlichkeitsarbeit (insbesondere Gästebetreuung, Haus-
führungen, Abendveranstaltungen, Internetveröffentli-
chungen),

– Unterstützung der Geschäftsleitung in Verwaltungsangele-
genheiten.

Anforderungen:

Diese Ausschreibung richtet sich ausschließlich an Bedienstete 
der Justiz des Landes Brandenburg. 

Eine erfolgreiche Laufbahnprüfung zur Befähigung für die Lauf-
bahn des gehobenen Justizdienstes oder des gehobenen allge-
meinen Verwaltungsdienstes ist Voraussetzung für eine Stellen-
bewerbung.

Vorteilhaft sind vorhandene Berufserfahrungen durch Tätig-
keiten an Gerichten bzw. Staatsanwaltschaften und möglichst 
auch in Justizverwaltungsangelegenheiten. Dem übertragenen 
Tätigkeitsbereich kämen ergänzend Erfahrungen im Fortbil-
dungsmanagement sowie ein geübter Umgang mit IT-Hardware- 
und Netzwerkkomponenten entgegen.

Wünschenswert sind gute Kenntnisse der englischen Sprache in 
Wort und Schrift.
 
Gute Auffassungsgabe, hohe Belastbarkeit, Flexibilität, ausge-
prägte Teamfähigkeit und Leistungsbereitschaft, gute Kommu-
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nikationsfähigkeiten sowie sicherer Umgang mit den Office-
Programmen, von Videokonferenzsystemen (BigBlueButton) 
sowie die Fähigkeit, sich schnell in neue und spezielle Software 
einzuarbeiten, werden erwartet.

Der Arbeitsplatz ist grundsätzlich auch für mehrere Teilzeitbe-
schäftigte geeignet. Gehen entsprechende Bewerbungen ein, 
wird für den Arbeitsplatz geprüft, ob den Teilzeitwünschen im 
Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten (insbesondere hinsicht-
lich der Anforderungen des Arbeitsplatzes und der gewünschten 
Gestaltung der Teilzeit) entsprochen werden kann.

Der Direktor der Justizakademie gewährleistet die berufliche 
Gleichstellung aller Beschäftigten, unabhängig von der ge-
schlechtlichen Identität.

Schwerbehinderte Bewerber*innen werden bei gleicher Eig-
nung, Befähigung und Leistung entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen bevorzugt berücksichtigt, gleichwohl wird von 
Ihnen ein Mindestmaß an körperlicher Eignung erwartet.

Die Bewerber*innen sollen ihrer aussagekräftigen Bewerbung 
die Erklärung beifügen, dass sie mit der Einsicht in die Perso-
nalakten – auch durch die Mitglieder der Personalvertretungen 
– einverstanden sind. 

Bewerbungen sind nach Veröffentlichung unter Angabe der 
Kennziffer 1-2022 – JAK KW auf dem Dienstweg zu senden 
an 

Der Direktor 
der Justizakademie des Landes Brandenburg
Schillerstraße 6
15711 Königs Wusterhausen 

oder elektronisch an verwaltung@jak.brandenburg.de (aus si-
cherheitstechnischen Gründen bitte ausschließlich PDF-Da-
teien).

Für Rückfragen stehen Ihnen Herr Dr. Kruse (Tel.-Nr.: 03375/672-
600) oder Herr Zegula (Tel.-Nr.: 03375/672-602) zur Verfügung.

Vorstellungskosten können leider nicht erstattet werden. Bewer-
bungsunterlagen werden nur mit einem ausreichend frankierten 
Rückumschlag zurückgesandt; andernfalls werden sie bis zu  
3 Monaten nach Besetzung der Stelle aufbewahrt und anschlie-
ßend nach den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 
vernichtet. Die persönliche Abholung der Bewerbungsunterlagen 
ist nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens gleichfalls mög-
lich.

Bewerbungsschluss: 15. November 2022
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